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le NIEDERSÄCHSISCHE MINISTER FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST Erz 

Der Nieders. Minister f. Wissenschaft u. Kunst. Postfach 261, 3000 Hannover 1 

Nachgeordnete Behörden 
gem. Verteiler MWK 2 

-. 154. Nenn. 20 Besno ar: 

(Sitte bei Antwort anywonı, 

Mein Zeichen 
wos; H 2 2 - 03 015/1(30) - BR .62 IT 05.05.1002 ( I) 
oe 

Ihr Zeichen, Hre Nachricht vom 

Politische Betätigung von Angehörigen 
die freiheitliche demokratische Grundo 
hier: Lehrbeauftragte 

Ges Öffentlichen Dienstes gegen s r@nung; 

1. Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Nieders. Hochschul- gesetzes vom 14. Juli 1981 (Nieders. ENEI. S. 189 F£.) ist ins 68 
Abs. 3 Satz» NEG gesetzlich klargestell+t worden, daß für Lehrbeauf- 
tragte, die Deutsche i.S. des Art. 116 des Grundgesetzes sind; m.a. 
die Vorschriften der SS 9 Satz I Nr “2 und 61 Abs. 2 NBG sinngemäß 34 gelten. Das Landesministerium hat an 9. Dezember 1980 die bevorsteher de Kodifizierung der bereits vor der Novellierung gegebenen Rechts- lage zum Anlaß genommen, für diesen Personenkreis folgenden Besch( B 3 zu fassen: 

Bei der Erteilung von Lehraufträgen gem. $ 68 NHG ist das Ver- & fahren, wie es in dem Beschluß des Landesm inisteriums über die 
politische Betätigung von Angehörige n des Öffentlichen Dienstes 
gegen die freiheitliche demokratische Grundoränung vom 10.07.1972 
i.d.P. vom 03.05./21.06.1977 (Näs. MBi2.S. 884) geregelt 4st, mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß die Anfr age beim Minister des Innern 
gem. 2,2 Ges o.a, Beschlusses des Landesministeriums nur zu er- 
folgen hat, wenn tatsächliche Anhaltspunkte darauf hindeuten, 
daß der Bewerber die Voraussetzungen des $ 9 Satz INT, 2 NBG 
nicht erfüllt. 

Ich bitte daher, bei der Vorlage des Antrags auf Erteilung eines 

Lehrauftrags zu berichten, ob und ggf. welche tatsächlichen Anhalts- 

punkte der vorgenannten Art vorliegen. Sollten entsprechende Anhalts- 

punkte erst nach der Erteilung eines Lehrauftrags bekanntwerden, 

bitte ich ebenfalls um Bericht, damit ich prüfen kann, ob Maßnahmen 

2.7 des Beschlusses des Landesministeriums vom 10.07.1972 MarR; gen. 2. 

Nach 8 68 Abs. 4 NHG können Personen, die richt Deutsche i.S. des 

Art. 116 des Grundgesetzes sind, nicht Lehrbsauftragte sein, wenn sie 

I i t i sämpfen. j ji i is ın nung in strafbarer Weise bekämp£f die freiheitliche demokratische Grundord G 

Ich bitte, bei der Vorlage des Antrags au? Erteilung eines Lehrauftrags 

an diese Personen zu berichten, ob.und ggis. welche FADEN -.G 

liegen, die darauf schließen lassen, daß die Bin ee e 

Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft wird. Das ee Ba Eon 

entsprechende Anhaltspunkte erst nach der Erteilung eines Lehrauftrags 

bekanntwerden. 

Auf die Beachtung der Beschlüsse des Landesninisteriuns vn 182810.41955, 

11.01.1961 und 19.02.1980 über die Einstellung von Bewerbern aus dem 

kommunistischen Machtbereich in den öffentlichen BR ee = ee 

Niedersachsen weise ich besonders hin. In den Fällen, in denen diese 

Beschlüsse Anwendung finden, bitte ich, bei der Vorlage des Bee. 

auf Erteilung eines Lehrauftrages zu berichten, ob Bedenken gegen re : 

vorläufige Verwendung gem. Ziff. 4 des Beschlusses des Landesministeriums 

vom 18.10.1955 bestehen. 

In Vertretung 

Möller 

 


